
Unzulässige Veröffentlichung von
Facebook-Fotos im Rahmen einer
Printberichterstattung
GG Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1; BGB §§ 823, 1004; KUG § 23 Abs. 2

1. Im Hochladen von Bildern auf Facebook liegt keine Einwilli-
gung in jede Art der Verbreitung wie die Veröffentlichung in ande-
rem sachlichen Zusammenhang zur Illustration einer massenme-
dial verbreitenten Printberichtserstattung.

2. Der Verbreitung der Bilder im Kontext einer Wortberichtserstat-
tung, die in weiten Teilen das Beziehungsleben des Abgebildeten
betrifft und ihn im Gesamtkontext in einer Art und Weise bewer-
tet, die für ihn zutiefst ehrabträglich ist, verletzt die berechtigten
Interessen des Abgebildeten.

LG Hamburg, Urt. v. 12.6.2017 – 324 O 570/16

Sachverhalt

Der Kläger verlangt Unterlassung im Hinblick auf von der Beklagten
verbreiteten Äußerung und Fotos sowie Schadensersatz.

Der Kläger ist „NRHA-Germa-Youth-Gewinner“ und „Europa Champi-
on“ im Westen-Reitsport. In der Jugendklasse, in der er startet, gibt es
30–40 „Youth Champions“. Es werden 30–40 Turniere pro Jahr durch-
geführt, der Kläger nimmt an ca. 5–6 solcher Turniere teil. Im Rahmen
dieser sportlichen Aktivitäten hat er G.S. kennengelernt, die Tochter des
mehrfachen Formel-1 Weltmeisters M.S. (...)

In der Ausgabe 21 vom 18.5.2016 der von der Beklagten verlegten Zeit-
schrift „...“ erschien auf der Seite 4 unter der Überschrift „M.S.: Große
Sorgen um seine geliebte Tochter“ ein auf der Titelseite mit der Schlag-
zeile „M.S. SCHOCK-NACHRICHT Große Sorgen um seine Tochter G.“
angekündigter Artikel, der die streitgegenständlichen Äußerungen und
Fotos erhält. Die Berichtserstattung thematisiert insbesondere die Be-
ziehung des Klägers zu G.S. (...) Die Fotos, die den Kläger abbilden,
hatte dieser zuvor auf seiner Facebook-Seite gepostet.

Der Kläger mahnte die streitgegenständliche Berichtserstattung mit an-
waltlichem Schreiben vom 25.5.2016 ab. Insoweit verlangt er Abmahn-
kosten in Höhe einer 0,65 Geschäftsgebühr nach einem Gegenstands-
wert i.H.v. Euro 90.000 (Euro 10.000 je Äußerung und 15.000 pro Bild)
zzgl. Auslagenpauschale i.H.v. Euro 20,00, insgesamt Euro 941,70 (Kla-
geantrag zu II.1.). Die Beklagte gab auf die Abmahnung hin eine Teil-
Unterlassungsverpflichtungserklärung ab.

Der Kläger erwirkte im Hinblick auf die übrigen Äußerungen beim LG
Frankfurt die einstweilige Verfügung vom 21.6.2016 (Az. 2-03 O 200/
16), mit der die Verbreitung der hier streitgegenständlichen Äußerun-
gen und Fotos untersagt wurde. Mit anwaltlichem Schreiben vom
11.7.2016 erklärte sich die Beklagte zur Frage der Anerkennung dieser
einstweiligen Verfügung als endgültige Regelung. Mit anwaltlichem
Schreiben vom 28.7.2016 forderte der Kläger die Beklage zur Abgabe
einer Abschlusserklärung auf. Insoweit machte er zunächst Kosten für
das Abschlussschreiben unter Ziff. II.2 geltend.

Die Klage wurde der Beklagten am 28.9.2016 zugestellt. (...)

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist, soweit sie noch rechtshängig ist, überwiegend
auch begründet. Dem Kläger steht der geltend gemachte Unterlassungs-
anspruch im Hinblick auf die Bild- und Wortberichtserstattung zu (hier-
zu I.). Insoweit hat auch der Anspruch auf Erstattung vorgerichtlicher
Abmahnkosten dem Grunde nach Erfolg, allerdings nur in der tenorier-
ten Höhe (hierzu II.). Soweit die Parteien den Rechtsstreit für erledigt
erklärt haben, hat die Beklagte die Kosten zu tragen (hierzu II.).

Dem Kläger steht sowohl hinsichtlich der Bildberichtserstattung (1.) als
auch der Wortberichtserstattung (2.) ein Unterlassungsanspruch aus
§§ 823 Abs. 1, 1004 Abs. 1 S. 2 BB analog i.V.m. Art. 2 Abs. 1, 1 Abs. 1
GG bzw. i.V.m. §§ 22, 23 KUG zu.

1. Die Verbreitung der streitgegenständlichen Bildnisse, die den Kläger
zeigen, verletzt sein Recht am eigenen Bild gem. §§ 22, 23 KUG als ein-
fachgesetzliche Ausprägung seines allgemeinen Persönlichkeitsrechts
und ist nach Abwägung aller im Einzelfall betroffenen Interessen
rechtswidrig.

a. Die Zulässigkeit von Bildveröffentlichungen ist nach dem abgestuften
Schutzkonzept der §§ 22, 23 KUG zu beurteilen. Danach dürfen Bild-
nisse einer Person zunächst grundsätzlich nur mit deren Einwilligung
verbreitet werden, § 22 S. 1 KUG.An dieser Einwilligung fehlt es vorlie-
gend:

Zwar hat der Kläger die beiden Bilder selbst auf Facebook hochgeladen.
Hierin liegt aber keine Einwilligung in jede Art der Verbreitung. Denn
die Einwilligung muss sich entsprechend der im Urheberrecht (vgl.
auch § 31 Abs. 5 UrhG) entwickelten undhier analog anzuwendenden
Zweckübertragungslehre stets auf den konkreten Nutzungszweck bezie-
hen. Mit dem Hochladen der Bilder bei Facebook hat der Kläger zum
Ausruck gebracht, dass er mit der üblichen Nutzung im Rahmen von
„Facebook“ einverstanden ist und er somit in diesen Nutzungszweck
einwilligt.Vorliegend wurden die Bilder jedoch zu einem völlig anderen
Nutzungszweck eingesetzt. Sie wurden in einen anderen sachlichen Zu-
sammenhang gestellt und zur Illustration einer massenmedial verbreit-
enten Printberichtserstattung über seine Beziehung zu G.M. verwendet.
Mit einer solchen Verbreitung musste der Kläger auch nicht rechnen sie
wird nicht von seiner Einwilligung erfasst.

b. Die Zulässigkeit der Verbreitung ergibt sich auch nicht aus § 23
Abs. 2 Nr. 1 KUG.

Die nicht von der Einwilligung des Abgebildeten gedeckte Verbreitung
eines Bildes ist nur zulässig, wenn dieses Bild dem Bericht der Zeitge-
schichte oder einem der weiteren Ausnahmetatbestände des § 23
Abs. 1 KUG zuzuordnen ist und berechtigte Interessen des Abgebilde-
ten nicht verletzt werden (§ 23 Abs. 2 KUG). Dabei ist schon bei der
Beurteilung, ob ein Bild dem Bereich der Zeitgeschichte zuzuordnen
ist, eine Abwägung zwischen den Rechten des Abgebildeten aus Art. 2
Abs. 1, 1 Abs. 1 GG, Art. 8 Abs. 1 EMRK einerseits und den rechten der
Presse aus Art. 5 I GG, Art. 10 EMRK andererseits vorzunehmen (vgl.
BGH v. 19.6.2007 – VI ZR 12/06, AfP 2007, 472 = GRUR 2007, 899
Rz. 17 – Grönemeyer, BGH GRUR 2015, 818 Rz. 14; Pentz, AfP 2013, 20,
23 f.), Maßgebend für die Frage, ob es sich um ein Bildnis aus dem Be-
reich der Zeitgeschichte handelt, ist der Begriff des Zeitgeschehens. Der
Begriff des Zeitgeschehens darf nicht zu eng verstanden werden. Im
Hinblick auf den Informationsbedarf der Öffentlichkeit umfasst er
nicht nur Vorgänge von historisch-politischer Bedeutung, sondern ganz
allgemein das Zeitgeschehen, also alle Fragen von allgemeinen gesell-
schaftlichem Interesse. Zum Kern der Presse- und er Meinungsbil-
dungsfreiheit gehört es, dass die Presse innerhalb der gesetzlichen
Grenzen einen ausreichenden Spielraum besitzt, in dem sie nach ihren
publizistischen Kriterien entscheiden kann, was öffentliches Interesse
beansprucht, und dass sich im Meinungsbildungsprozess herausstellt,
was eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse ist, wobei sogar un-
terhaltenden Beiträge davon nicht ausgenommen sind. Ein Informa-
tionsinteresse besteht jedoch nicht schrankenlos, vielmehr wird der
Einbruch in die persönliche Sphäre des Abgebildeten durch den
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit begrenzt (vgl. BGH v. 27.9.2016 –
VI ZR 310/14, GRUR 2017, 302, 303 – Wowereit m.w.N.). Es bedarf
mithin einer abwägenden Berücksichtigung der kollidierenden Rechts-
position. Bei der Gewichtung des Informationsinteresses im Verhältnis
zu dem kollidierenden Persönlichkeitsschutz kommt dem Gegenstand
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Hinweise der Redaktion zur Nutzung der Datenbank

Haben Sie Fragen zu Ihrem Beratermodul oder Ihren Freischaltcode nicht zur Hand?
Kundenservice Telefon 0221 / 93738-997

Nutzen Sie die „erweiterten Suchfunktionen”

Klicken Sie auf Suchmasken

3. Geben Sie einen zusätzlichen Suchbegriff ein

3.

1. Geben Sie Ihren Suchbegriff ein
2. Schränken Sie die Ergebnisse nach Ihren Wünschen ein

1.
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Bestens versorgt bei der 
Vertragsgestaltung im IT-Recht

Das praxisnahe Werk zur Vertragsgestaltung versorgt Rechtsberater und Entschei-
der in Unternehmen in verschiedensten IT- und telekommunikationsrechtlichen 
Bereichen mit ausführlich kommentierten Vertragsmustern. Klausel für Klausel 
nehmen erfahrene Praktiker zu allen praxisrelevanten Fragen u.a. des IT-Vertrags-
rechts, des Internetrechts und des Telekommunikationsrechts Stellung. Sonderfälle 
werden mit Alternativklauseln und -mustern berücksichtigt. 

Aktualisiert in der Mai-Lieferung 2018: 

• Hardware-Miete/System-Miete
• Handelsvertretervertrag Hardware
• Webdesign-Vertrag
• Auftragsverarbeitung

Ausführliche Informationen, Bestellung und Leseprobe unter
www.otto-schmidt.de/riv

Inklusive CD 

mit allen Ver-

tragsmustern

Das Werk online:
juris.de/pmitr

Handbuch der IT-Verträge

Herausgegeben von RA, FA IT-Recht, 
Dipl.-Informatiker Dr. Helmut Redeker. 
Loseblatt, 3 Bände. Grundwerk mit 
Fortsetzungsbezug für mindestens 
2 Jahre nur 159,– €, ca. 2 Ergänzungs-
lieferungen pro Jahr. 
ISBN 978-3-504-56008-9.



Jetzt für noch mehr Rechtsgebiete!juris PartnerModule –
geschmiedet zu Ihrem Vorteil
Die Online-Module der jurisAllianz ermöglichen Ihnen die verlagsübergreifende 
und durchgängige Recherche über die wichtigste juristische Fachliteratur, 
ständig aktualisiert und verknüpft mit den Premium-Inhalten der juris Datenbank. 
Einfach, schnell, lückenlos und sicher.

www.juris.de/partnermodule



Auf der sicheren 
Seite!

Nahezu alle Unternehmensbereiche sind von einer funktio-
nierenden IT ab hängig. Die technische Sicherheit der unter-
nehmenseigenen Systeme vor internen wie ex ternen Bedro-
hungen ist von zentraler Bedeutung, um allgemeine Haftungs-
risiken sowie Bußgelder für die Verletzung spezialgesetzlicher 
IT-Sicherheitspfl ichten zu vermeiden. 

Das neue Praxishandbuch erläutert, welche Pfl ichtenkreise für 
Geschäftsleitung, Buchführung und Vertragsgestaltung den 
branchenübergreifenden IT-Sicherheits-Mindeststandard 
bilden und wie dieser in ein belastbares IT-Sicherheitskonzept 
gebracht werden kann. Zahlreiche praxisorientierte und 
anschauliche Beispiele, Hinweise, Checklisten und Übersichten 
sind bei der Umsetzung hilfreich.

Aus dem Inhalt:
 • IT-Sicherheitspfl ichten der Geschäftsleitung
 • IT-Sicherheit als vertragliche Pfl icht
 •  Haftung für IT-Sicherheit im Unternehmen und gegenüber 

Dritten
 • Praktische Umsetzung und Notfallkonzept
 •  Anspruchssicherung und Vorgehen bei Cyber-Angriffen

Bestellung und Leseprobe unter www.otto-schmidt.de/vit

Voigt IT-Sicherheitsrecht Pfl ichten und Haftung im Unternehmen Von RA Paul 
Voigt, Lic. en Derecho 2018, 288 Seiten, Lexikonformat, brosch. 79,80 €. 
ISBN 978-3-504-56107-9

 Neuerscheinung: 

Praxisratgeber 

mit DSGVO und 

NIS-RL-UmG

Schneller Anschluss
zum TK-Recht

Telekommunikations- 
und Multimediarecht
Kommentar
Herausgegeben von Prof. Dr. Gerrit Manssen, 
Professor für Öff entliches Recht 
an der Universität Regensburg
Loseblatt werk, 2.684 Seiten in 2 Ordnern,
ISBN 978-3-503-04817-5

Setzen Sie auf das Pionierwerk im Telekommu-
nikations- und Multimediarecht. Der MANSSEN 
bietet Ihnen praxisorientierte Kommentierungen 
zum TKG, TMG, SigG, SigV, JMStV, De-Mail-G 
sowie eine Zusammenstellung der europäischen 
Richtlinien zum TK- und Multimediarecht. 

In der jüngsten Aktualisierung wurden neben der 
Überarbeitung der Kommentierung zu § 17 TKG 
auch die Kommentierungen der §§ 114, 142, 143, 
und 150 TKG auf den neuesten Stand gebracht.

Online informieren und bestellen: 

 www.ESV.info/04817

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG 
Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin · Tel. (030) 25 00 85-229
Fax (030) 25 00 85-275 · ESV@ESVmedien.de · www.ESV.info

TKM_Anzeige_88x260_sw.indd   1 12.02.2018   08:09:36



Die dritte Aufl age des Plath enthält alles, was Sie brauchen, um Ihr Unternehmen 
datenschutzrechtlich auf Touren zu bringen. Geblieben ist das bewährte Konzept, 
DSGVO und BDSG vernetzt in einem Werk zu kommentieren. Pragmatisch, lösungs-
orientiert und bewusst unternehmensbezogen behandelt es die zentralen Daten-
schutzthemen der betrieblichen Praxis. Wo das Gesetz Auslegungsspielräume lässt, 
bieten die Autoren Lösungsansätze für praxisnahe Fallgruppen. Dabei zeigen sie sich 
gewohnt meinungsfreudig und ordnen auch abweichende Ansichten zuverlässig ein.  

Leseprobe und Infos unter www.otto-schmidt.de/bdsg3

Plath DSGVO / BDSG

Kommentar zu DSGVO, BDSG und den 
Datenschutzbestimmungen des TMG 
und TKG. Herausgegeben von RA Dr. 
Kai-Uwe Plath und bearbeitet von 
14 Autoren. 3., neu bearbeitete Aufl age 
2018, ca. 1.700 Seiten, gbd., 159,– €. 
Erscheint im Mai. ISBN 978-3-504-56075-1

Führt Sie sicher durch das 
Datenschutzrecht.

Das Werk online:
juris.de/pmds
juris.de/pmitr
juris.de/pmurgr

Neuauflage



Die AGEM Geistiges Eigentum & Medien

auf dem DAT 2018 in Mannheim

Freitag, 8. Juni 2018, 11.00 – 15.15 Uhr

 Programm

11.00 bis 15.15 Uhr Urheber- und Medienrecht / Gewerblicher Rechtsschutz /  
 Informationstechnologie-Recht 

 Block 1:  Dos and don‘ts in Krisensituationen – die Vermeidung von Fehlern in Krisen 
   des Unternehmens oder des Mandanten

 Block 2:  Ein Gesetz gegen Lügen, Hass und Fakenews. Erste Erfahrungen und 
   Bewertungen zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz

11.00 bis 12.30 Uhr  Dos and don‘ts in Krisensituationen – zum richtigen Umgang mit den Medien

 Referent/en:
 Béla Anda, ABC Communication GmbH, ehemaliger Sprecher der Bundesregierung, Hannover/München
 Dr. Till Dunckel, Medienanwalt, Hamburg
 Professor Dr. Christoph Knauer, Strafverteidiger, München
 Georg Mascolo, Leiter der Recherchekooperation NDR/WDR/SZ, ehemaliger Chefredakteur von DER SPIEGEL, Hamburg

 Moderation:
 Rechtsanwalt Jens K. Fusbahn, Düsseldorf
 Rechtsanwältin Dr. Yvonne Kleinke, Berlin

12.30 bis 13.45 Uhr  Mittagspause

13.45 bis 15.15 Uhr  Ein Gesetz gegen Lügen, Hass und Fakenews. Erste Erfahrungen und Bewertungen 
 zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz.

 Referent/en:
 Thomas-Gabriel Rüdiger, M.A., Cyberkriminologe, Oranienburg
 David Schraven, Geschäftsführer CORRECTIV – Recherchen für die Gesellschaft gemeinnützige GmbH, Berlin
 Dr. Johannes Fechner, MdB, Rechts- und verbraucherpolitischer Sprecher SPD-Bundestagsfraktion, Berlin
 Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT Recht Chan-jo Jun, Würzburg

 Moderation:
 Rechtsanwalt Jens K. Fusbahn, Düsseldorf
 Rechtsanwältin Dr. Yvonne Kleinke, Berlin

 
 FAO-Fortbildungsbescheinigung über 3 Zeitstunden gem. § 15 FAO für den Fachanwalt  
 Urheber-und Medienrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz wird erteilt.

Weitere Informationen zur Arbeitsgemeinschaft Geistiges Eigentum & Medien finden Sie unter www.agem-dav.de  
und unter https://www.facebook.com/agemdav.

AGEM jetzt  
auch auf 
Facebook! 

www.facebook.com/ 
agemdav

hack
Durchstreichen


